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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch (erneutes Asylverfahren Schweiz) und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel -
wie auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG). Der
Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48
VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108
Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 1.2
Soweit in der Rechtsmitteleingabe die Feststellung der aufschiebenden Wirkung der
Beschwerde beantragt wird, kann festgehalten werden, dass dieser von Gesetzes wegen
aufschiebende Wirkung zukommt (vgl. Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 55 Abs. 1 VwVG) und die
Vorinstanz diese vorliegend nicht entzogen hat.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3.1
Im vorliegenden Verfahren stellt sich ausschliesslich die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht
infolge mangelhafter Begründung auf das neue Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht
eingetreten ist (vgl. Art. 111c Abs. 1 Satz 1 AsylG). Die Beschwerdeinstanz enthält sich -
sofern sie den Nichteintretensentscheid als unrechtmässig erachtet - einer selbständigen
materiellen Prüfung; sie hebt die angefochtene Verfügung auf und weist die Sache zu neuer
Entscheidfindung an die Vorinstanz zurück (vgl. BVGE 2007/8 E. 2.1 m.w.H.).

E. 3.2
Im Wegweisungs- und Vollzugspunkt hat die Vorinstanz eine materielle Prüfung
vorgenommen, weshalb dem Bundesverwaltungsgericht diesbezüglich volle Kognition
zukommt.

E. 4
Die vorliegende Beschwerde erweist sich - wie nachstehend aufgezeigt - als offensichtlich
unbegründet und ist im Verfahren einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines
zweiten Richters (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Weiterungen und mit summarischer



Begründung zu behandeln (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG).

E. 5.1
Asylgesuche, die innert fünf Jahren nach Eintritt der Rechtskraft des Asyl- und
Wegweisungsentscheides eingereicht werden, haben gemäss Art. 111c Abs. 1 AsylG
schriftlich und begründet zu erfolgen.

E. 5.2
Kommt eine asylsuchende Person im Rahmen eines Mehrfachgesuchs ihrer
Begründungspflicht offensichtlich nicht nach, hat die Behörde auch in Verfahren, in denen
nicht ohnehin schon die speziellen Voraussetzungen der Art. 31a Abs. 1-3 AsylG vorliegen,
die Möglichkeit, auf das Gesuch gestützt auf Art. 111c Abs. 1 AsylG i.V.m. Art. 13 Abs. 2
VwVG nicht einzutreten (vgl. BVGE 2014/39 E. 7.1).

E. 6.1
Die Vorinstanz führte in der angefochtenen Verfügung zur Begründung des Nichteintretens
im Wesentlichen an, dass die meisten der vom Beschwerdeführer genannten exilpolitischen
Tätigkeiten bereits vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-4546/2017 vom 18.
Mai 2021 begonnen hätten oder er kein erkennbares Datum genannt habe.
Bezeichnenderweise habe er dieselben im Rahmen des damaligen Beschwerdeverfahrens
aber nicht geltend gemacht, obschon er durch einen rechtskundigen professionellen
Rechtsvertreter vertreten gewesen sei und in Anbetracht der mehrjährigen Verfahrensdauer
hierfür ausreichend Gelegenheit gehabt hätte. Offensichtlich mache er diese nun in
missbräuchlicher Weise nach dem obgenannten Urteil und somit verspätet geltend, weshalb
sich ein näheres Eingehen grundsätzlich erübrige. Nichtsdestotrotz sei anzumerken, dass die
Vorbringen auch nicht gehörig begründet seien. So sei weder der (...)-Verein namens «(...)»
noch der Name von K._______ in der besagten Liste des sri-lankischen
Verteidigungsministeriums ersichtlich und es sei nicht belegt, dass diese Organisation in
diejenige von G._______, dessen Name auf der besagten Liste stehe, integriert sei und er
unter diesem «Label» Demonstrationen organisiert habe. Ferner habe er von den genannten
Radfahrern, die seinen Angaben zufolge auf der Liste stehen würden, keine Namen
genannt. Auch habe er die geltend gemachte herausragende Rolle bei der «(...)» nicht weiter
belegt, sondern für weitergehende Informationen einzig die Kontaktdaten des Präsidenten
angeführt. Schliesslich sei festzuhalten, dass die Verlinkung von Beweismitteln sowie
Internetlinks, die der Eingabe vom 21. Juni 2021 nicht ausgedruckt beigelegt worden seien,
nicht gewürdigt werden könnten. Sodann stehe auch die vom Beschwerdeführer angeführte
Verschlechterung der Menschenrechts- und Sicherheitslage in Sri Lanka seit den
Osteranschlägen 2019 und dem Machtwechsel im November 2019 in keinem persönlichen
Zusammenhang zu ihm. Mangels eines Bezugs zwischen den Ereignissen und dem
Beschwerdeführer sei das entsprechende Vorbringen bloss behauptet und inhaltlich nicht
hinreichend begründet.

E. 6.2
In der Beschwerde wendet der Beschwerdeführer - unter Wiederholung des aktenkundigen
Sachverhalts und der bisherigen Vorbringen - hauptsächlich ein, sein Mehrfachgesuch vom
21. Juni 2021 ausführlich begründet und mit entsprechenden Beweismitteln unterlegt zu
haben, weshalb die Vorinstanz darauf zu Unrecht nicht eingetreten sei. Die Vorinstanz habe
weder alle angeführten Beweismittel (insbesondere Internetlinks) gewürdigt noch eine
vollständige beziehungsweise richtige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts



vorgenommen. So gehe aus den pauschalen Erwägungen der Vorinstanz nicht hervor, wie
sie zu dem Schluss gekommen sei, dass die beigebrachten Beweismittel zu keiner anderen
Einschätzung als im ordentlichen Verfahren führten.

E. 7.1
In der Beschwerde werden verschiedene formelle Rügen erhoben, welche vorab zu prüfen
sind, da sie gegebenenfalls geeignet sind, eine Kassation der vorinstanzlichen Verfügung zu
bewirken.

E. 7.2
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe den rechtserheblichen Sachverhalt
unvollständig und unrichtig abgeklärt (Art. 12 VwVG) sowie die ihm obliegende Prüfungs-
und Begründungspflicht respektive allgemein den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29
Abs. 2 BV, Art. 29 VwVG, Art. 35 Abs. 1 VwVG) verletzt. Diese Rügen erweisen sich als
unbegründet. Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall
auf das Mehrfachgesuch nicht eingetreten ist und folgerichtig keine materielle Prüfung der
Gesuchsgründe vorgenommen hat. In einem solchen Fall kann sich die Behörde darauf
beschränken, den für die Frage des Nichteintretens wesentlichen Sachverhalt zu eruieren
und den fallspezifischen Nichteintretensgrund darzulegen. Die angefochtene Verfügung
enthält - im angemessenen Rahmen der Begründung eines Nichteintretensentscheids - eine
ausreichende Darstellung des rechtserheblichen Sachverhalts. Zudem hat die Vorinstanz in
ihrer Verfügung rechtsgenüglich und nachvollziehbar dargelegt, weshalb sie das
Mehrfachgesuch für unzureichend begründet im Sinne von Art. 111c AsylG erachtet. Allein
aus dem Umstand, dass die Vorinstanz die im Gesuch geltend gemachten Sachvorbringen
nicht so beurteilt wie vom Beschwerdeführer gewünscht, lässt sich weder auf eine
unrichtige Sachverhaltsfeststellung noch auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs,
namentlich der Begründungspflicht, schliessen.

E. 7.3
Die formellen Rügen erweisen sich nach dem Gesagten allesamt als unbegründet, weshalb
keine Veranlassung besteht, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur
neuen Beurteilung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 8.1
Nach Durchsicht der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht sodann in materieller
Hinsicht zum Schluss, dass die vorinstanzlichen Erwägungen im Ergebnis zu bestätigen
sind.

E. 8.2
Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass die vom Beschwerdeführer angeführte
Begründung hinsichtlich seiner exilpolitischen Aktivitäten - unabhängig von der Frage der
Rechtzeitigkeit ihrer Beibringung - inhaltlich nicht zu überzeugen vermag beziehungsweise
sie als nicht ausreichend im Sinne der erhöhten Anforderungen an die Begründung eines
solchen Mehrfachgesuchs zu qualifizieren ist. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen
kann zunächst auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl.
oben, E. 6.1), denen der Beschwerdeführer mit dem Wiederholen des aktenkundigen
Sachverhalts und der Bekräftigung von Vorbringen des Mehrfachgesuchs vom 21. Juni
2021 nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen vermag. Dasselbe gilt für das auf
Beschwerdeebene eingereichte Beweismittel (vgl. Prozessgeschichte, Bst. B.), bei welchem



wiederum die Mitgliedschaft im besagten (...)-Verein thematisiert wird. In Ergänzung
hierzu ist Folgendes festzuhalten: Die eingereichten Fotografien hinsichtlich seiner
Demonstrationsteilnahmen sind weder datiert, noch geht aus dem Mehrfachgesuch hervor,
in welchen (sozialen) Medien diese publiziert worden sein sollen. Aus ihnen lässt sich
sodann nicht auf ein in irgendeiner Weise geartetes exponiertes Profil des
Beschwerdeführers schliessen. Insofern der Beschwerdeführer ferner geltend macht, sein
(...) sei Ende Mai 2021 infolge seines exilpolitischen Engagements von den sri-lankischen
Behörden behelligt worden, handelt es sich um eine reine Parteibehauptung, die umso
weniger überzeugt, als der (...) des Beschwerdeführers gemäss Aktenlage am 17. April 2015
verstorben ist (vgl. Urteil des BVGer D-4546/2017 vom 18. Mai 2021, Bst. A.). Mit der
insgesamt unsubstantiierten Behauptung, aufgrund exilpolitischer Tätigkeiten drohe ihm im
Falle einer Rückkehr nach Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung, wird den erhöhten
Anforderungen an die Begründungspflicht von Mehrfachgesuchen offensichtlich nicht
Genüge getan.

E. 8.3
Die Vorinstanz hat sodann zutreffend festgestellt, der Beschwerdeführer habe in seiner
Eingabe vom 21. Juni 2021 in Bezug auf die aktuelle Lageentwicklung in Sri Lanka keine
konkrete ihn betreffende Gefährdungssituation dargetan, weshalb er auch diesbezüglich den
erhöhten Anforderungen an die Begründungspflicht nicht nachgekommen sei. Das Gericht
geht - unter Berücksichtigung der Entwicklungen in Sri Lanka - praxisgemäss davon aus,
dass es auch zum heutigen Zeitpunkt keinen Grund zur Annahme gibt, dass seit dem
Machtwechsel in Sri Lanka ganze Bevölkerungsgruppen kollektiv einer Verfolgungsgefahr
ausgesetzt wären. Es ist vielmehr im Einzelfall darzulegen, ob und in welcher Form ein
persönlicher Bezug der asylsuchenden Personen zu den Präsidentschaftswahlen vom 16.
November 2019 und den seitherigen Entwicklungen besteht. Dem Beschwerdeführer ist es
auch auf Beschwerdeebene nicht gelungen, einen persönlichen Bezug zu diesen
Geschehnissen beziehungsweise eine daraus resultierende asylrelevante Gefahr darzutun.

E. 8.4
Die Vorinstanz ist somit zu Recht auf das Mehrfachgesuch mangels gehöriger Begründung
der neuen Asylvorbringen in Anwendung von Art. 111c AsylG Abs. 1 i.V.m. Art. 13 Abs. 2
VwVG nicht eingetreten.

E. 9
Gemäss Art. 44 AsylG verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz,
wenn es das Asylgesuch ablehnt oder darauf nicht eintritt. Der Beschwerdeführer verfügt
weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf
Erteilung einer solchen (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; BVGE 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Die
Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet.

E. 10.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die
vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim
Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).



E. 10.2
Bezüglich der Prüfung allfälliger Wegweisungsvollzugshindernisse kann auf die
Erwägungen im Urteil des BundesverwaltungsgerichtsD-4546/2017 vom 18. Mai 2021
verwiesen werden. Darin wurde einlässlich dargelegt, weshalb der Vollzug der
Wegweisung in Bezug auf den Beschwerdeführer nach Sri Lanka zulässig, zumutbar und
möglich ist (vgl. E. 10.2-10.5). An dieser Einschätzung vermögen auch die politischen
Entwicklungen in Sri Lanka seit dem Urteil D-4546/2017 respektive die diesbezüglichen
Ausführungen im Mehrfachgesuch vom 21. Juni 2021 und auf Beschwerdeebene nichts zu
ändern. Im Übrigen ist auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung (S. 6) zu
verweisen.

E. 10.3
Zusammenfassend ergibt sich, dass das SEM den Wegweisungsvollzug zu Recht als
zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet hat. Die Anordnung der vorläufigen Aufnahme
fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AIG).

E. 11
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und auch sonst nicht zu beanstanden ist (Art. 106 Abs. 1 AsylG und Art. 49
VwVG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 12.1
Der Beschwerdeführer beantragt die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung (Art.
65 Abs. 1 VwVG). Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass sein Begehren
als aussichtslos zu gelten hat. Damit ist eine der kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen
nicht gegeben, weshalb das Gesuch ungeachtet der geltend gemachten Mittellosigkeit
abzuweisen ist.

E. 12.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Be-schwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und praxisgemäss auf insgesamt Fr. 1'500.- festzusetzen (Art. 1-3
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Das Gesuch um Verzicht auf die
Erhebung eines Kostenvorschusses ist mit vorliegendem Direktentscheid gegenstandslos
geworden. (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


